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L66506 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Steiermark

80/06 Bodenreform

Norm

AgrGG Stmk 1985 §43 Abs3;

FlVfGG §21;

FlVfGG §31 Abs2;

Rechtssatz

§ 43 Abs. 3 Stmk AgrGG 1985 ist im Zusammenhang mit der Durchführung eines Regulierungsverfahrens zu sehen; bei

derart kleinen Agrargemeinschaften kann zwar die Erlassung einer gesonderten Satzung entfallen, allerdings sind

diesfalls in die Haupturkunde die notwendigen Bestimmungen aufzunehmen und ist in der Regel ein gemeinsamer

Verwalter zu bestellen. § 43 Abs. 3 legcit tri<t aber auf den vorliegenden Fall deshalb nicht zu, weil hinsichtlich dieser

Agrargemeinschaft kein Regulierungsverfahren anhängig ist.
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